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Die Unterstützungserklärung kann von Personen abgegeben werden, die am Tag der Unterschrift zur Wahl des Gemeinderates berechtigt sind. Das sind alle 
Bürger:innen (inklusive EU), die das 16. Lebensjahr vollendet und den Hauptwohnsitz in der Stadt Salzburg haben. Bitte Zeile VOLLSTÄNDIG ausfüllen (außer 
Fortl. Nr.)  mit Familien- und Vornamen, Geburtsdatum, Adresse (so wie am Meldezettel angegeben) und leserlich in Großbuchstaben! Datum und Unter-
fertigung (Unterschrift, keine Paraphe) EIGENHÄNDIG! Danke für Ihre Unterstützung!

Ausgefüllte Liste(n) im Original bis 1. Juli 2026 beim Altstadtverband Salzburg, Münzgasse 1/2.Stock, 5020 Salzburg abgeben oder im Postkasten im EG einwerfen.Alle EU-Angehörige!

Ab 16 Jahren!

Hauptwohnsitz
Stadt Salzburg!

Fortl. Nr.
(nicht

ausfüllen)
Familienname Vorname Geburts- 

datum Straße, Haus-Nr, Stiege bzw. Tür-Nr. PLZ 
(50..)

HAUPT- 
WOHNSITZ Datum Unterschrift

U N T E R S T Ü T Z U N G S E R K L Ä R U N G
für den Antrag auf Durchführung einer Bürgerbefragung gemäß § 53d Abs 2 Salzburger Stadtrecht 1966 mit folgender Fragestellung:

»Soll die Stadt Salzburg als Alleingesellschafterin der Stadt Salzburg Beteiligungs GmbH, welche GmbH Gesellschafterin der Salzburger 
Parkgaragen Gesellschaft m.b.H. ist, die Erweiterung der Mönchsberggarage um 300 QUARTIERSPARKPLÄTZE FÜR BEWOHNERSCHAFT, 
BESCHÄFTIGTE UND GEWERBETREIBENDE durch die Salzburger Parkgaragengesellschaft m.b.H. im Zuge des Bau- und Sanierungs-

projekts im Festspielbezirk, im Rahmen der Beteiligungsverwaltung der Stadt durch die dafür zuständigen Organe unterstützen?«

Antragsteller ist Roland Aigner, 5023 Salzburg, welcher nach Vorliegen der Voraussetzungen gemäß § 53d Abs 2 Salzburger 
Stadtrecht 1966 den Antrag auf Durchführung einer Bürgerbefragung beim Bürgermeister einzubringen hat (§ 53e Abs 1, Abs 3a Salzburger Stadtrecht 1966). 


